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Bereits heute schliessen viele Verkaufsgeschäfte, Unternehmen und Behörden in Basel am 
Montag und Mittwoch für den Cortège. Obwohl diese Handhabung in Basel etabliert ist, sind 
diese zwei Halbtage keine offiziellen Feiertage im Sinne des Gesetzes. Das bedeutet, dass 
Arbeitgeber nicht verpflichtet sind, ihren Arbeitnehmern an diesen zwei Nachmittagen frei zu 
geben. Wer trotzdem an die Fasnacht möchte – sei dies als aktiver oder passiver 
Fasnächtler – muss einen Ferientag beziehen. Diejenigen Arbeitgeber, die ihr Unternehmen 
an den Nachmittagen des Fasnachtsmontags und -mittwochs nicht schliessen, können von 
ihren Arbeitnehmern verlangen, anwesend zu sein.  

Angesichts der Tatsache, dass Basel im schweizweiten Vergleich eine unterdurchschnittliche 
Anzahl an offiziellen freien Feiertagen ausweist, ist es an der Zeit, die Nachmittage am 
Fasnachtsmontag und am Fasnachtsmittwoch als Feiertage im Sinne des Gesetzes zu 
definieren. Dies ermöglicht allen Fasnächtlern, die drei schönsten Tage im Jahr zumindest 
an zwei Nachmittagen ohne extra Ferienbezug zu geniessen. Für alle weiteren Einwohner 
wird mit dieser gesetzlichen Definition Klarheit geschaffen und die Bedeutung der Fasnacht 
für Basel hervorgehoben. 

Deshalb wird der Regierungsrat beauftragt, das Gesetz dahingehend zu ändern, dass die 
Nachmittage am Fasnachtsmontag und Fasnachtsmittwoch als gesetzliche Feiertage 
festgelegt werden. 
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